
SEILSACK / TRAGSACK BIS 30 M

Beschreibung des Produkts: 
Für 30 m Feuerwehrleine oder 100 m Führungsleine.

Kein lästiges Verrutschen oder Abdecken von Ausrüstung, beide
Hände sind frei für sinnvolle Tätigkeiten!

Dieser Fangleinenbeutel kann an nahezu jedem Atemschutzgerät
befestigt werden (für 2-Flaschen-Geräte bedingt geeignet). Er wird mit
einem Haken am oberen Halteband der Atemluftflasche eingehakt
und mit einem Gummiband über dem Flaschenventil befestigt. Mit
einem Handgriff (Zug nach oben) lässt sich der Beutel aushaken und
kann so vom Atemschutzgeräteträger selbst abgenommen werden.
Durch eine Notlösevorrichtung, die bei einer Kraft von 250-300 N
auslöst, wird die Gefahr des Hängenbleibens für die Einsatzkräfte
minimiert.

Die Leine wird im Inneren des Beutels mit einem Karabiner befestigt.
Somit ist, bei Verwendung als Rückwegsicherung, eine sichere
Verbindung gewährleistet. Durch die dichtschließende, untere
Öffnung wird ein unkontrolliertes Auslaufen der Leine verhindert.
(ohne Inhalt).

• flammfestes Material, geprüft im 6-Brenner-Test bei 950 °C (± 50
°C) wie Atemschutzvollmasken Kl. 3
• Notlösevorrichtung
• die Bewegungsfähigkeit des Trägers wird nicht unzulässig
eingeschränkt
• die Belastung des Trägers wird nicht unverhältnismäßig erhöht
• die Schutzfunktion anderer PSA wird nicht gefährdet
 

Artikel-Nr Ihr Preis (exkl. MWST)

03.35005 65.00

Beschreibung des Produkts: 

Material: rtx 950
Maße: 40 cm x Ø 14 cm
Gewicht: 0,36 kg
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erfüllt die folgenden Anforderungen der DIN 14922:2020-02 (Feuerwehrmehrzweckbeutel):
• 6.1.1 Begrenzte Flammenausbreitung
• 6.1.3 Zugfestigkeit
• 6.1.4 Weiterreißfestigkeit
• 6.2 Verschluss-System
• 6.3.2 Notlöseeinrichtung
• 10 Gebrauchsanleitung
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